
Beilage 

zum Mandanten-Rundschreiben 6/2016“ 

Beilage „Steuerliche Aspekte aktuell zum Studienbeginn“ 

 1. (Weiter-)Gewährung von Kindergeld 

 2. Steuerlicher Abzug von Studienkosten – Möglichkeiten und Grenzen 

 3. Lohnsteuer bei eigenem Arbeitsverhältnis von Studenten 

Aktuell beginnen viele junge Erwachsene nach Abschluss der Schule oder einer Berufsausbildung 

erstmals ein Studium, führen ein Studium fort oder orientieren sich neu nach einem 

abgeschlossenen Studium. In dieser geänderten Lebenssituation stellen sich auch steuerliche 

Fragen, wie hinsichtlich der (Weiter-)Gewährung von Kindergeld, ob Kosten des Studiums steuerlich 

geltend gemacht werden können oder welche steuerlichen Folgen ein Nebenjob nach sich zieht. 

Auf wichtige Fragen hierzu und aktuelle Rechtsprechung gehen wir in der folgenden Beilage ein. 

Dabei gilt es sowohl die steuerliche Situation der Eltern als auch die des Kindes im Blick zu haben. 

Hervorzuheben ist, dass die materiellen Auswirkungen bedeutend sein können. 

1 (Weiter-)Gewährung von Kindergeld 

a) Fälle der (Weiter-)Gewährung über das 18. Lebensjahr hinaus 

Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs wird Kindergeld für alle Kinder gezahlt, darüber hinaus nur 

unter bestimmten zusätzlichen Voraussetzungen: 

– Für ein über 18 Jahre altes Kind kann bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs Kindergeld 
weitergezahlt werden, wenn es nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht und bei einer 
Agentur für Arbeit im Inland als Arbeitssuchender gemeldet ist. Dieser Fall kann nicht zuletzt 
auch zur Überbrückung einer Orientierungsphase bis zu einem möglichen Studienbeginn genutzt 
werden. 

Hinweis: 

Nach der ausdrücklichen gesetzlichen Anordnung ist die Meldung als Arbeitssuchender bei der Agentur für 
Arbeit erforderlich. Insoweit werden hohe Anforderungen gestellt, wie aktuelle Urteile belegen. So entschied 
z.B. das Finanzgericht Köln mit Urteil vom 10.3.2016 (Aktenzeichen 1 K 560/14), dass für eine 
Berücksichtigung als arbeitssuchend die Meldung als Arbeitssuchender auch dann Voraussetzung für eine 
Berücksichtigung bleibt, wenn das Kind auf Grund einer Erkrankung arbeitsunfähig ist. Gegen dieses Urteil 
ist nun allerdings beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen V R 17/16 die Revision anhängig.  

Ebenso ist fraglich, ob es für die Berücksichtigung eines Kindes und die Erfüllung des Tatbestandsmerkmals 
„Meldung als arbeitssuchend“ genügt, wenn ein erwerbsfähiges Kind allein für den Zweck des Erhalts von 
Kindergeld seine Beschäftigungslosigkeit der zuständigen Agentur für Arbeit anzeigt, sich aber der 
Arbeitsvermittlung ausdrücklich nicht zur Verfügung stellt, so dass die Agentur für Arbeit eine Registrierung 
als arbeitssuchend ablehnen muss. Diese Frage wird beim Bundesfinanzhof in dem unter dem Aktenzeichen 
V R 22/15 anhängigen Verfahren geklärt. 

– Für ein über 18 Jahre altes Kind kann bis zur Vollendung des 25. Lebensjahrs Kindergeld 
weitergezahlt werden, solange es für einen Beruf ausgebildet wird. Darunter ist die Ausbildung 
für einen zukünftigen Beruf zu verstehen. Die Ausbildungsmaßnahmen müssen auf ein 
bestimmtes Berufsziel ausgerichtet sein und notwendige, nützliche oder förderliche Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrungen für die Ausübung des angestrebten Berufs vermitteln. Zur 
Ausbildung für einen Beruf gehören der Besuch allgemeinbildender Schulen, die betriebliche 
Ausbildung, eine weiterführende Ausbildung sowie die Ausbildung für einen weiteren Beruf. 

Hinweis: 

Die Kindergeldzahlung endet spätestens mit dem Ende des Schuljahrs bzw. bei Kindern in betrieblicher 
Ausbildung oder im Studium mit dem Monat, in dem das Kind vom Gesamtergebnis der Abschlussprüfung 



offiziell schriftlich unterrichtet worden ist, auch wenn der Ausbildungsvertrag für längere Zeit abgeschlossen 
war oder das Kind nach der Abschlussprüfung an der (Fach-)Hochschule noch immatrikuliert bleibt. 

– Für ein über 18 Jahre altes Kind steht bis zur Vollendung des 25. Lebensjahrs Kindergeld zu, 
wenn es eine Berufsausbildung (im Inland oder Ausland) aufnehmen will, diese aber wegen eines 
fehlenden Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder fortsetzen kann. Das setzt voraus, dass 
trotz ernsthafter Bemühungen die Suche nach einem Ausbildungsplatz zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt bisher erfolglos verlaufen ist. 

Hinweis: 

Bei eigenen Bemühungen des Kinds müssen diese durch Vorlage entsprechender Unterlagen (z.B. Absagen 
auf Bewerbungen) nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden. 

– Kindergeld wird auch für eine Übergangszeit (Zwangspause) von bis zu vier Kalendermonaten 
gezahlt. So z.B. zwischen Schulabschluss und Beginn der Berufsausbildung, eines 
Freiwilligendiensts oder eines Studiums. 

– Für ein über 18 Jahre altes Kind kann bis zur Vollendung des 25. Lebensjahrs Kindergeld gezahlt 
werden, wenn es einen Freiwilligendienst ableistet. Diese Dienste sind die folgenden: 

– das freiwillige soziale Jahr (FSJ) und das freiwillige ökologische Jahr (FÖJ) i.S. des 
Jugendfreiwilligendienstegesetzes, 

– der Freiwilligendienst i.S. der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rats vom 11.12.2013 zur Einrichtung von „Erasmus+“, dem Programm der Union für 
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport,  

– der andere Dienst im Ausland i.S. von § 5 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes,  

– der entwicklungspolitische Freiwilligendienst „weltwärts“ i.S. der Richtlinie des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vom 1.8.2007,  

– der Freiwilligendienst aller Generationen i.S. von § 2 Abs. 1a SGB VII,  

– der Internationale Jugendfreiwilligendienst i.S. der Richtlinie des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 20.12.2010 sowie  

– der Bundesfreiwilligendienst i.S. des Bundesfreiwilligendienstgesetzes. 

Hinweis: 

Die insoweit begünstigten Tätigkeiten sind im Gesetz abschließend aufgeführt. Andere freiwillige soziale 
Dienste können nicht analog berücksichtigt werden, wie der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 18.3.2009 
(Aktenzeichen III R 33/07) klarstellte. 

Hinweis: 

Hinzuweisen ist letztlich noch darauf, dass ein volljähriges Kind auch dann berücksichtigt wird, wenn es wegen 
körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außer Stande ist, sich selbst zu unterhalten. Voraussetzung 
ist, dass die Behinderung vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist. 

b) Einschränkungen nach Abschluss der ersten Berufsausbildung 

In den vorgenannten Fällen (außer im Falle eines arbeitssuchenden oder eines behinderten Kindes) 

wird ein Kind nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums 

nur berücksichtigt, wenn es keiner anspruchsschädlichen Erwerbstätigkeit nachgeht. Schädlich für 

den Anspruch auf Kindergeld ist eine Erwerbstätigkeit dann, wenn die regelmäßige wöchentliche 

Arbeitszeit insgesamt mehr als 20 Stunden beträgt. 

Hinweis: 

Anders als nach früherem Recht sind für die Berücksichtigung eines volljährigen Kindes seit 2012 dessen 
eigene Einkünfte und Bezüge unbeachtlich. Ein volljähriges Kind wird grundsätzlich bis zum Abschluss einer 
erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums berücksichtigt. Erst nach Beendigung der ersten 
Berufsausbildung bzw. des Erststudiums greifen diese Einschränkungen hinsichtlich einer Erwerbstätigkeit. 

Unschädlich für den Kindergeldanspruch ist eine Erwerbstätigkeit in folgenden Fällen: 

– eine im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses ausgeübte Erwerbstätigkeit, wobei die 
Ausbildungsmaßnahme Gegenstand des Dienstverhältnisses sein muss. Der typische Fall ist die 



Lehre. Weitere Beispiele sind das Referendariat bei Lehramtsanwärtern und Rechtsreferendaren, 
das Dienstverhältnis eines Beamtenanwärters oder das Volontariat eines Journalisten. Duale 
Studiengänge werden als Ausbildungsdienstverhältnis anerkannt, wenn eine thematische 
Verknüpfung zwischen Studium und praktischer Tätigkeit vorliegt, die über eine rein 
organisatorische Verbindung hinausgeht; 

– wenn die Erwerbstätigkeit eine geringfügige Beschäftigung (450 €-Job) ist; 

– oder wenn die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit insgesamt nicht mehr als 20 Stunden 
beträgt. Hierbei ist stets die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit zu Grunde zu legen. Wird die 
Beschäftigung nur vorübergehend (d.h. für höchstens zwei Monate) ausgeweitet, ist dies 
unbeachtlich, wenn während des gesamten Berücksichtigungszeitraums im Kalenderjahr die 
durchschnittliche Arbeitszeit nicht mehr als 20 Stunden beträgt. 

c) Abgeschlossenes Erststudium 

Hinsichtlich der Prüfung, ob eine Erstausbildung abgeschlossen wurde, gilt bzgl. eines Studiums: 

– Ein Erststudium an einer Hochschule (Universität, Fachhochschule u.a.) liegt vor, wenn zuvor 
weder ein anderes Studium noch eine nichtakademische Berufsausbildung abgeschlossen 
wurden. Unschädlich ist deshalb ein Studienwechsel ohne Abschluss des vorausgegangenen 
Studiums. 

– Ein Erststudium ist im Grundsatz mit der Beendigung eines Bachelorstudiengangs 
abgeschlossen. 

– Wird hingegen ein Masterstudiengang besucht, der zeitlich und inhaltlich auf den 
vorangegangenen Bachelorstudiengang abgestimmt ist, so ist dieser Teil der Erstausbildung. Bei 
konsekutiven Masterstudiengängen an einer inländischen Hochschule besteht ein enger 
sachlicher Zusammenhang. In diesen Fällen ist von einem einheitlichen Erststudium auszugehen. 
Konsekutiv bedeutet, dass man in dem Fachbereich studiert, in dem man auch den 
Bachelor-Abschluss absolviert hat. Die große Mehrheit der Masterstudiengänge ist konsekutiv 
aufgebaut. 

– Ein postgradualer Zusatz-, Ergänzungs- und Aufbaustudiengang ist ebenfalls noch dem 
Erststudium zuzuordnen, wenn dieser auf dem ersten Studienabschluss des Kindes aufbaut und 
in einem engen zeitlichen Zusammenhang aufgenommen wird. 

– Dem Promotionsstudium und der Promotion durch die Hochschule geht regelmäßig ein 
abgeschlossenes Studium voraus, so dass die erstmalige Berufsausbildung grundsätzlich bereits 
abgeschlossen ist. Wird die Vorbereitung auf die Promotion jedoch in einem engen zeitlichen 
Zusammenhang mit dem Erststudium durchgeführt, ist sie noch Teil der erstmaligen Ausbildung. 

Hinweis: 

Im Übrigen hat das Finanzgericht Sachsen mit Urteil vom 17.6.2015 (Aktenzeichen 4 K 357/11 Kg) 
entschieden, dass die universitäre Berufsausbildung grundsätzlich nicht schon mit Ablegung der letzten 
Prüfung, sondern erst mit der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses endet, es sei denn, das volljährige 
Kind nimmt schon vor der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses eine Vollzeiterwerbstätigkeit im 
angestrebten Beruf auf. Im Urteilsfall erfolgte die Bekanntgabe der Prüfungsentscheidung erst sechs Monate 
nach der letzten Prüfung. 

Differenziert ist die Abgrenzung bei sog. mehraktigen Ausbildungen. Insoweit ist entscheidend, ob 

sich der erste Abschluss als integrativer Bestandteil eines einheitlichen Ausbildungsgangs darstellt. 

Es kommt vor allem darauf an, ob die Ausbildungsabschnitte in einem engen sachlichen 

Zusammenhang (z.B. dieselbe Berufssparte, derselbe fachliche Bereich) zueinander stehen und in 

engem zeitlichem Zusammenhang durchgeführt werden. Maßgebend ist das angestrebte Berufsziel 

des Kindes. Hierzu wurde entschieden: 

– Zunächst der Hinweis auf die vorstehend dargestellten Grundsätze zu einem konsekutiven 
Masterstudium. Bei konsekutiven Masterstudiengängen an einer inländischen Hochschule ist 
von einem engen sachlichen Zusammenhang und somit in diesen Fällen von einem einheitlichen 
Erststudium auszugehen. 

– Setzt ein Kind im Rahmen eines dualen Studiums nach erfolgreichem Abschluss seines 



studienintegrierten Ausbildungsgangs sein parallel zur Ausbildung betriebenes Bachelorstudium 
fort, kann auch das Bachelorstudium als Teil einer einheitlichen Erstausbildung zu werten sein, 
wie der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 3.7.2014 (Aktenzeichen III R 52/13) entschied. 

– Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 4.2.2016 (Aktenzeichen III R 14/15) entschieden, dass 
wenn ein Kind nach Abschluss einer kaufmännischen Ausbildung ein Studium aufnimmt, 
welches eine Berufstätigkeit voraussetzt, sich das Studium nicht mehr als integrativer Bestandteil 
einer einheitlichen Erstausbildung darstellt. 

Hinweis: 

Letztlich ist der Einzelfall zu würdigen. Im Zweifel muss das angestrebte Berufsziel und der dazu gewählte 
Ausbildungsweg sorgfältig dokumentiert werden. 

d) Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen 

Wenn Kindergeld beantragt wurde, besteht die Verpflichtung, der Familienkasse unverzüglich alle 

Änderungen in den Verhältnissen der Eltern und der des Kindes mitzuteilen, die für den 

Kindergeldanspruch wichtig sind. 

Hinweis: 

Mitteilungen an andere Behörden (z.B. an die Gemeindeverwaltung, das Einwohnermeldeamt oder das 
Finanzamt), an eine Stelle in der Agentur für Arbeit oder an die Bezügestelle (Personalabteilung) des 
Arbeitgebers bzw. Dienstherrn genügen nicht. 

Die Verletzung der Mitwirkungspflichten kann eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit darstellen, die geahndet 
wird. 

Wird für ein über 18 Jahre altes Kind Kindergeld bezogen, muss die Familienkasse insbesondere 

unverzüglich benachrichtigt werden, wenn das Kind 

– bereits eine erstmalige Berufsausbildung oder ein Erststudium abgeschlossen hat und eine 
Erwerbstätigkeit aufnimmt, 

– seine Schul- oder Berufsausbildung oder das Studium wechselt, beendet oder unterbricht (das gilt 
auch, wenn sich ein Kind trotz fortbestehender Immatrikulation vom Studium beurlauben oder von 
der Belegpflicht befreien lässt), 

– den freiwilligen Wehrdienst antritt, 

– bisher arbeitsuchend oder ohne Ausbildungsplatz war und nun eine Schul- oder 
Berufsausbildung, ein Studium oder eine Erwerbstätigkeit aufnimmt oder 

– schwanger ist und die Mutterschutzfrist beginnt. 

Eine Verletzung der Mitwirkungspflichten kann auch die Korrektur eines unrichtigen 

Kindergeldbescheids verhindern. Das Finanzgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 7.4.2016 

(Aktenzeichen 16 K 377/16 AO) entschieden, dass die Familienkasse nicht zum Billigkeitserlass 

einer Kindergeldrückforderung verpflichtet ist, wenn der Kindergeldberechtigte zuvor seine 

Mitwirkungspflichten verletzt hat und deshalb ein materiell-rechtlich fehlerhafter, aber 

bestandskräftiger Rückforderungsbescheid ergangen ist. 

Im Urteilsfall zahlte die Familienkasse der Mutter eines volljährigen Sohns Kindergeld für August 

2012 bis einschließlich Juli 2014 aus. Um den Kindergeldanspruch rückwirkend zu überprüfen, 

forderte die Familienkasse die Mutter schließlich im Sommer 2014 auf, eine Schulbescheinigung 

bzw. einen Nachweis über die Beendigung der Schulausbildung ihres Sohns vorzulegen. Nachdem 

die Mutter trotz mehrerer Aufforderungen nicht darauf reagiert hatte, hob die Familienkasse die 

Kindergeldfestsetzungen für den gesamten Überprüfungszeitraum auf und forderte mit Bescheid 

vom 11.11.2014 das Kindergeld von insgesamt 5 160 € zurück. Erst vier Monate später legte die 

Mutter im Zuge eines Einspruchs schließlich die gewünschten Nachweise vor. Die Familienkasse 

lehnte eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand jedoch ab und verwarf den Einspruch als 

unzulässig. Der Einspruch hätte binnen Monatsfrist nach Ergehen des Bescheids erfolgen müssen. 

Daraufhin beantragte die Mutter den Erlass der Kindergeldrückforderung aus Billigkeitsgründen. Sie 

trug vor, dass sie wirtschaftlich nicht zur Rückzahlung in der Lage war und das Kindergeld bereits 

auf ihre Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II angerechnet worden war. Das Finanzgericht 



lehnte den Erlass aus Billigkeitsgründen dagegen ab. 

Handlungsempfehlung: 

Es ist dringend anzuraten, Nachweise unaufgefordert vorzulegen bzw. bei Aufforderung dem nachzukommen. 
Sollte die Beschaffung der Nachweise Schwierigkeiten bereiten oder Zeit dauern, so sollte dies der 
Familienkasse mitgeteilt werden. 

2 Steuerlicher Abzug von Studienkosten – Möglichkeiten und Grenzen 

a) Kosten der erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums keine 

Werbungskosten 

Gesetzlich wurde ausdrücklich bestimmt, dass Aufwendungen für ein Erststudium oder eine 

Erstausbildung vom Werbungskostenabzug ausgeschlossen sind. Nach früherer Rechtslage waren 

diese Kosten dagegen regelmäßig als vorweggenommene Werbungskosten im Hinblick auf die 

später ausgeübte Tätigkeit anzusehen und konnten daher steuerlich nutzbar gemacht werden. 

Aufwendungen des Stpfl. für seine Berufsausbildung oder für sein Studium sind nach derzeitiger 

Rechtslage vielmehr nur dann Werbungskosten, wenn bereits eine abgeschlossene Erstausbildung 

(Berufsausbildung oder Studium) vorausgegangen ist oder wenn die Erstausbildung oder das 

Erststudium im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfinden. 

Hinweis: 

Der Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums ist daher bei Kindern bis zu 
Vollendung des 25. Lebensjahrs aus steuerlicher Sicht zweischneidig: einerseits wird dann regelmäßig kein 
Kindergeld mehr gewährt, andererseits können Kosten eines weiteren Studiums oder einer weiteren 
Berufsausbildung steuerlich geltend gemacht werden. 

Der Gesetzgeber hat zwischenzeitlich auch ausdrücklich gesetzlich festgelegt, welche 

Anforderungen an eine vorangehende Erstausbildung zu stellen sind, damit die Aufwendungen 

für ein Studium oder in Ausbildung außerhalb eines Dienstverhältnisses als Werbungskosten 

abzugsfähig sind. Die vorangehende Ausbildung muss: 

– geordnet sein,  

– mindestens zwölf Monate dauern,  

– in Vollzeit ausgeübt werden und  

– grundsätzlich mit einer Abschlussprüfung beendet werden. 

Eine geordnete Ausbildung in diesem Sinne muss auf der Grundlage von Rechts- oder 

Verwaltungsvorschriften oder internen Vorschriften eines Bildungsträgers durchgeführt werden. Nur 

wenn diese Vorschriften keine Abschlussprüfung vorsehen, genügt auch die sonstige planmäßige 

Beendigung. Wer die Abschlussprüfung einer durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 

geregelten Berufsausbildung mit einer Mindestdauer von zwölf Monaten bestanden hat, ohne zuvor 

an der Ausbildungszeit teilgenommen zu haben, hat auch eine Erstqualifikation erworben und kann 

danach Werbungskosten für ein Studium oder eine Berufsausbildung geltend machen. 

Hinweis: 

Diese starke gesetzliche Einschränkung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Studienkosten ist umstritten. Die 
Frage der Verfassungsmäßigkeit liegt dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vor (Aktenzeichen 
2 BvL 22/14, 2 BvL 23/14, 2 BvL 24/14, 2 BvL 25/14, 2 BvL 26/14, 2 BvL 27/14). 

b) Erstausbildung im Rahmen eines Dienstverhältnisses: Kosten unbegrenzt absetzbar 

Erfolgt die Erstausbildung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses, so sind anfallende Kosten in 

vollem Umfang als Werbungskosten abzugsfähig. Klassische Anwendungsfälle eines solchen 

Ausbildungsdienstverhältnisses sind die Lehre, ein duales Studium oder das Referendariat. 

Hinweis: 

Die Voraussetzung „im Rahmen eines Dienstverhältnisses” verlangt mehr als bloße Gleichzeitigkeit mit einem 
Dienstverhältnis. Der Finanzverwaltung reicht es alleine nicht, dass das Erststudium berufsbegleitend 
stattfindet, sondern setzt voraus, dass die erstmalige Berufsausbildung oder das Erststudium Gegenstand des 



Dienstverhältnisses ist. Wichtig ist, dass eine arbeitsvertragliche Verpflichtung zum Studium besteht. Alleine 
eine arbeitgeberseitige Förderung des Studiums soll nicht ausreichend sein. 

c) Kosten der erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums beim Kind als 

Sonderausgaben abzugsfähig 

Soweit Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung danach nicht zu den Werbungskosten 

gehören, können beim Kind selber bis zu 6 000 € je Kalenderjahr als Sonderausgaben vom 

Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden. Der Höchstbetrag von 6 000 € ist bei der 

Zusammenveranlagung von Ehegatten/Lebenspartnern für jeden Ehegatten/Lebenspartner 

gesondert anzusetzen. 

Hinweis: 

Der Sonderausgabenabzug wirkt sich steuerlich allerdings nur dann aus, wenn das Kind selbst Einkünfte 
erzielt. Erzielt das Kind dagegen keine steuerpflichtigen Einkünfte oder steuerpflichtige Einkünfte in geringer 
Höhe, wirkt sich der Sonderausgabenabzug weder in diesem Jahr noch in den Folgejahren aus. Insbesondere 
entstehen durch Sonderausgaben im Gegensatz zu Werbungskosten keine vortragsfähigen Verluste, die die 
Verrechnung mit positiven Einkünften in den Folgejahren ermöglichen. Aus diesem Grund wirkt sich ein 
Sonderausgabenabzug in vielen Fällen gar nicht aus. 

Daneben ist die Frage zu beantworten, welche Kosten steuerlich geltend gemacht werden können. 

Erfasst werden insbesondere: 

– Studiengebühren sowie Semester-, Lehrgangs-, Prüfungs- und Zulassungsgebühren etc., 

– Ausgaben für Arbeitsmittel wie Fachliteratur, einen Computer, Büromaterial oder einen 
Schreibtisch, 

Hinweis: 

Übersteigen die Kosten die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 410 € zzgl. Umsatzsteuer, so 
können die Kosten nur über die Abschreibung zeitlich gestreckt geltend gemacht werden. 

– Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer. Hier werden allerdings von der Rechtsprechung strenge 
Anforderungen gestellt. Der Raum muss hinsichtlich der Einrichtung dem eines typischen 
Arbeitszimmers entsprechen und mindestens zu 90 % als Arbeitszimmer für Studienzwecke 
genutzt werden. Kosten eines gemischt genutzten Raums können dagegen nicht, auch nicht 
anteilig, angesetzt werden. Des Weiteren wird der Abzug der Kosten eines Arbeitszimmers, 
welches die räumlichen Voraussetzungen erfüllt, regelmäßig auf 1 250 € pro Jahr begrenzt, 
sofern das Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit bildet.  

Insoweit dürften sich bei Studenten vielfach nur begrenzte Möglichkeiten der steuerlichen 
Geltendmachung ergeben. 

– Zinsen für ein Bildungsdarlehen wie z.B. BAföG oder den KfW-Studienkredit, 

– Fahrtkosten zur Ausbildungsstätte, z.B. zur Universität oder Fachhochschule, 

– Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten für vorgeschriebene Studienreisen, Exkursionen 
oder Praktika, 

– Kosten für eine Unterbringung am auswärtigen Ausbildungsort – also Miete, Nebenkosten, 
Mehraufwendungen für Verpflegung etc., soweit eine doppelte Haushaltsführung vorliegt. Dies ist 
aber nur dann möglich, wenn im elterlichen Haus noch ein Hausstand besteht und sich der 
Lebensmittelpunkt weiterhin dort befindet. 

Hinweis: 

Die geltend gemachten Kosten müssen durch Quittungen, Belege, o.Ä. ausreichend dokumentiert sein. 

d) Ausbildungsfreibetrag bei den Eltern 

Für ein volljähriges Kind in der Berufsausbildung, das auswärts untergebracht ist, können Eltern 

einen Freibetrag von 924 € als außergewöhnliche Belastung geltend machen. Auswärtige 

Unterbringung ist jede Unterbringung außerhalb des elterlichen Haushalts. Klassischer Fall ist 

insoweit, wenn das Kind außerhalb des elterlichen Wohnorts studiert. 



Hinweis: 

Für jeden Monat, in dem die Voraussetzungen für die Gewährung des Freibetrags nicht vorliegen, ermäßig sich 
der Betrag von 924 € um je ein Zwölftel. Ehegatten, die beide unbeschränkt steuerpflichtig sind und nicht 
dauernd getrennt leben, erhalten den Freibetrag für dasselbe Kind nur einmal. Bei dauernd getrennt lebenden 
Ehegatten, bei Geschiedenen und bei Eltern eines nichtehelichen Kindes wird der Freibetrag jedem Elternteil 
zur Hälfte gewährt, wenn beide Elternteile den Kinderfreibetrag oder das Kindergeld beanspruchen können. Sie 
können bei einer Veranlagung zur Einkommensteuer gemeinsam eine andere Aufteilung beantragen. 

e) Wohl kein Abzug der Studiengebühren als Sonderausgaben bei den Eltern 

Eltern können nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes einen Sonderausgabenabzug 

für Kosten des Besuchs einer Schule in freier Trägerschaft oder einer überwiegend privat 

finanzierten Schule ihres Kindes geltend machen. Voraussetzung ist, dass die Schule zu einem von 

dem zuständigen inländischen Ministerium eines Landes, von der Kultusministerkonferenz der 

Länder oder von einer inländischen Zeugnisanerkennungsstelle anerkannten oder einem 

inländischen Abschluss an einer öffentlichen Schule als gleichwertig anerkannten 

allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schul-, Jahrgangs- oder Berufsabschluss führt. Nach dem 

Urteil des Finanzgerichts Münster vom 14.8.2015 (Aktenzeichen 4 K 1563/15 E) sind 

Studienentgelte, die ein Stpfl. für sein Kind, das an einer privaten Fachhochschule in einem 

Bachelorstudiengang studiert, entrichtet, nicht als Sonderausgabe abzugsfähig. Gesetzlich sei zwar 

der Sonderausgabenabzug für Schulgeldzahlungen zugelassen. Nach Ansicht des Gerichts handelt 

es sich bei einer (Fach-)Hochschule aber weder um eine „Schule“ i.S. des Gesetzes noch vermittelt 

der akademische Grad eines Bachelor-Abschlusses einen allgemeinbildenden Schulabschluss bzw. 

einen berufsbildenden Berufsabschluss. 

Hinweis: 

Gegen dieses Urteil ist nun vor dem Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen X R 32/15 die Revision 
anhängig, so dass die Rechtsfrage noch nicht endgültig geklärt ist. 

Werden entsprechende Kosten hingegen vom Kind selbst getragen, kommt ein Abzug als Werbungskosten 
bzw. Sonderausgaben unter den übrigen, oben dargestellten Voraussetzungen in Betracht. 

f) In Ausnahmefällen: Betriebsausgaben bei den Eltern 

Teilweise wird der Versuch unternommen, die Studienkosten der eigenen Kinder als 

Betriebsausgaben in einem elterlichen Betrieb anzusetzen mit dem Argument, dass das Studium die 

Kinder auf eine spätere Übernahme bzw. Weiterführung des Betriebs vorbereiten soll.  

So lag auch ein Fall, über den kürzlich das Finanzgericht Münster entschieden hat. Im Urteilsfall war 

der Stpfl. selbstständig als Unternehmensberater tätig. Die Kinder des Stpfl. waren im seinem 

Unternehmen zur Unterstützung in der Unternehmensberatung und im Ideenmanagement mit einer 

projektabhängigen Wochenarbeitszeit von fünf bis zehn Stunden geringfügig beschäftigt. Die beiden 

Kinder absolvierten nach Abschluss der Schule ein sechssemestriges Bachelorstudium „Business 

and Management Studies“ bzw. ein Studium der Betriebswirtschaftslehre. Der Stpfl. und sein erstes 

Kind trafen eine schriftliche Vereinbarung, wonach sich das Unternehmen des Stpfl. verpflichtete, 

die Ausbildungskosten für das Bachelorstudium zu übernehmen. Das Kind verpflichtete sich im 

Gegenzug, drei Jahre nach bestandener Abschlussprüfung zum „Bachelor of Science“ sein 

Arbeitsverhältnis im Unternehmen des Stpfl. fortzusetzen. Im Falle vorzeitiger Kündigung sollte das 

Kind die Ausbildungskosten i.H.v. 38 000 € anteilig an das Unternehmen des Stpfl. zurückzahlen. 

Eine vergleichbare Regelung wurde mit dem zweiten Kind abgeschlossen. Der Stpfl. setzte die 

Studienkosten der Kinder als Betriebsausgaben an. 

Das Finanzgericht Münster verwarf dagegen mit Urteil vom 15.1.2016 (Aktenzeichen 4 K 2091/13 E) 

den Betriebsausgabenabzug betreffend der Studienkosten. Aufwendungen, die der Stpfl. für die 

Ausbildung oder die berufliche Fortbildung seiner Kinder tätigt, gehören vielmehr grundsätzlich zu 

den nicht abzugsfähigen Lebenshaltungskosten. Die Übernahme von Ausbildungskosten der Kinder 

kann ausnahmsweise nur dann zu Betriebsausgaben führen, wenn die Ausbildungskosten 

nachweisbar vollständig oder jedenfalls ganz überwiegend betrieblich veranlasst sind. An das 

Vorliegen und den Nachweis eines solchen Ausnahmefalls sind allerdings mit Rücksicht auf den 



Gleichbehandlungsgrundsatz strenge Maßstäbe anzulegen. In diesem Ausnahmefall müssten 

insbesondere zwischen Eltern und Kindern vertragliche Abreden bestehen, die einem 

Fremdvergleich standhalten.  

Im Urteilsfall war auch entscheidend, dass der Stpfl. und sein Ehegatte als Eltern der Kinder 

gesetzlich verpflichtet waren, die Kosten für eine erste Berufsausbildung – hier in Gestalt eines 

Studiums – in angemessenem Umfang zu finanzieren. Insoweit unterschied sich der vorliegende 

Streitfall von den bislang entschiedenen Konstellationen, in denen der Betriebsausgabenabzug für 

die Übernahme der beruflichen Fortbildung von im Betrieb mitarbeitenden Kindern streitig war. In 

diesen Fällen bestand keine gesetzliche Unterhaltspflicht der Eltern mehr. 

Hinweis: 

Dass sich vorliegend die Kinder verpflichtet haben, nach Abschluss des Studiums für drei Jahre im elterlichen 
Unternehmen zu arbeiten, reicht für die Abzugsfähigkeit der Kosten nicht aus. 

Hervorzuheben ist, dass diese Entscheidung des Finanzgerichts Münster lediglich Fälle betrifft, in denen der 
Unternehmer die berufliche Ausbildung seiner im Betrieb beschäftigten Kinder finanziert. Übernimmt der 
Unternehmer dagegen sowohl zum Zwecke der beruflichen Qualifikation als auch zur betrieblichen Bindung von 
nicht zum eigenen Familienkreis gehörenden Arbeitnehmern Aufwendungen für deren berufliche Aus- bzw. 
Fortbildung, ist ein Betriebsausgabenabzug im Regelfall gegeben. 

3 Lohnsteuer bei eigenem Arbeitsverhältnis von Studenten 

Für Studenten gelten lohnsteuerlich keine Besonderheiten. Wird also neben dem Studium eine 

Arbeitstätigkeit ausgeübt, so gilt: 

– Soweit es sich um eine geringfügige Beschäftigung (450 €-Job) handelt, wird die pauschale 
Lohnsteuer vom Arbeitgeber abgeführt. Steuerliche Konsequenzen für den Studenten ergeben 
sich nicht. 

– Im Übrigen ist von Studenten, die als Arbeitnehmer eingestuft werden, nach den üblichen 
Regeln Lohnsteuer einzubehalten. Dabei sind die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale 
maßgebend. Dem Arbeitgeber ist die steuerliche Identifikationsnummer mitzuteilen. Die 
steuerliche Identifikationsnummer wurde vom Bundeszentralamt für Steuern jedem Bürger 
mitgeteilt, kann im Bedarfsfall aber auch mittels Formular auf der Homepage des 
Bundeszentralamts für Steuern angefordert werden 
(https://www.bzst.de/DE/Steuern_National/Steuerliche_Identifikationsnummer/ID_Eingabeformula
r/ID_Node.html). 

Hinweis: 

Studenten, aber auch Schüler, die in den Ferien eine Arbeitnehmertätigkeit ausüben, werden lohnsteuerlich wie 
„normale Arbeitnehmer“ besteuert, d.h., es ist ein Lohnsteuerabzug nach den elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen vorzunehmen, sofern sie nicht lediglich eine Aushilfstätigkeit oder Teilzeitarbeit 
ausüben und die Lohnsteuer vom Arbeitgeber pauschal erhoben wird. 

Wird Lohnsteuer einbehalten, so kann diese ggf. aber wieder erstattet werden. Zu diesem Zweck 

muss der Student für das Kalenderjahr eine Einkommensteuererklärung abgeben. In dieser wird 

dann insbesondere der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1 000 € und der Grundfreibetrag von 

8 652 € berücksichtigt. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn der Student nur einen Teil 

des Jahres, z.B. in den Semesterferien, gearbeitet hat. 

https://www.bzst.de/DE/Steuern_National/Steuerliche_Identifikationsnummer/ID_Eingabeformular/ID_Node.html
https://www.bzst.de/DE/Steuern_National/Steuerliche_Identifikationsnummer/ID_Eingabeformular/ID_Node.html

